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Verordnung über die Berufsausbildung zum 

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker 

und zur Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin 

 

FzMechAusbV 

 

Eingangsformel  

Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der durch Artikel 232 Nummer 1 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, und auf Grund des § 25 Absatz 1 der 
Handwerksordnung, der zuletzt durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 
2407) geändert worden ist, jeweils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgeset-
zes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 17. Dezember 2013 (BGBl. 
I S. 4310) verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung: 

 

§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 

Der Ausbildungsberuf des Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikers und der Karosserie- und Fahrzeug-
baumechanikerin wird staatlich anerkannt nach 
1. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes und 
2. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 15 Karosse-

rie- und Fahrzeugbauer der Handwerksordnung. 

 

§ 2 Dauer der Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung dauert dreieinhalb Jahre. 

 

§ 3 Fachrichtungen der Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung wird in einer der beiden folgenden Fachrichtungen durchgeführt: 
1. Karosserieinstandhaltungstechnik oder 
2. Karosserie- und Fahrzeugbautechnik. 

 

§ 4 Struktur und Inhalte der Berufsausbildung 

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in 
1. fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, 



 ________________________________________________________________________________________________  
 Seite 2 von 8 

2. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Karosseriein-
standhaltungstechnik oder in der Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeugbautechnik und 

3. integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. 

(2) Fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 
1. Bedienen von Fahrzeugen und Systemen, 
2. Außerbetriebnehmen und Inbetriebnehmen von fahrzeugtechnischen Systemen, 
3. Messen und Prüfen an Systemen, 
4. Durchführen von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, 
5. Demontieren, Reparieren und Montieren von Bauteilen, Baugruppen und Systemen, 
6. Diagnostizieren von Fehlern und Störungen an Fahrzeugen und Systemen, 
7. Instandsetzen von Fahrzeugen und Fügen von Fahrzeugteilen, 
8. Ausrüsten mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen, 
9. Anfertigen von Karosserie- und Fahrzeugbauteilen, 
10. Prüfen, Pflegen und Schützen von Oberflächen, 
11. Kontrollieren und Übergeben von Fahrzeugen. 

(3) Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Karosseriein-
standhaltungstechnik sind: 
1. Beurteilen des Schadensumfangs, 
2. Instandhalten von Karosserien, Aufbauten, Fahrgestellen und Fahrwerken, 
3. Instandsetzen und Herstellen von vernetzten Systemen, 
4. Um- und Nachrüsten mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen, 
5. Herstellen und Aufbereiten von Oberflächen. 

(4) Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Karosserie- und 
Fahrzeugbautechnik sind: 
1. Konstruieren, Herstellen, Ein-, Auf-, Umbauen und Nachrüsten von Karosserien, Karosserieteilen, 

Baugruppen und Fahrgestellen, 
2. Durchführen von Prüf-, Mess- und Einstellarbeiten, 
3. Instandhalten von Karosserie- und Fahrzeugbauteilen sowie von Baugruppen, 
4. Beurteilen des Schadensumfangs, 
5. Herstellen, Aufbereiten und Schützen von Oberflächen. 

Die berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in mindestens einem der Ein-
satzgebiete Karosseriebau oder Fahrzeugbau anzuwenden und zu vertiefen. Das Einsatzgebiet oder die 
Einsatzgebiete werden vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. 

(5) Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Bewerten von Arbeitsergeb-

nissen, 
6. betriebliche und technische Kommunikation, 
7. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen. 

 

§ 5 Ausbildungsrahmenplan 

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) genann-
ten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). 
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(2) Eine vom Ausbildungsrahmenplan abweichende Organisation der Berufsausbildung ist insbesondere 
dann zulässig, wenn betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 

 

§ 6 Durchführung der Berufsausbildung, schriftlicher Ausbildungsnachweis 

(1) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermittelt 
werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne des § 
1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, was insbesondere selbständiges Planen, 
Durchführen und Kontrollieren einschließt. Diese Befähigung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 7 
bis 9 und 11 nachzuweisen. 

(2) Die Ausbildenden haben auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans einen Ausbildungsplan für 
die Auszubildenden zu erstellen. 

(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegen-
heit zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der Ausbildungszeit zu führen. Die Aus-
bildenden haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen. 

 

§ 7 Abschluss- oder Gesellenprüfung 

(1) Die Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus zwei Teilen. Teil 1 soll zum Ende des zweiten Aus-
bildungsjahres stattfinden, Teil 2 am Ende der Berufsausbildung. 

(2) Durch die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Hand-
lungsfähigkeit erworben hat. In der Abschluss- oder Gesellenprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass 
er 
1. die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, 
2. die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und 
3. mit dem Lehrstoff des Berufsschulunterrichts vertraut ist, soweit der Lehrstoff für die Berufsaus-

bildung wesentlich ist. 

 

§ 8 Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung 

(1) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung erstreckt sich auf 
1. die in der Anlage für die ersten drei Ausbildungshalbjahre genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten sowie 
2. den Lehrstoff des Berufsschulunterrichts der ersten drei Ausbildungshalbjahre, soweit der Lehrstoff 

für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

(2) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus den folgenden Prüfungsbereichen: 
1. Arbeitsauftrag und 
2. Auftragsplanung. 

(3) Für den Prüfungsbereich Arbeitsauftrag bestehen folgende Vorgaben: 
1. der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 a) Arbeitsmittel und Messgeräte auszuwählen, Messungen und Beurteilungen durchzuführen, 

Daten zu recherchieren, 
 b) Schaltpläne sowie Zeichnungen und technische Unterlagen anzuwenden, 
 c) Fertigungsabläufe umzusetzen sowie Sicherheits- und Schutzeinrichtungen einzusetzen, 
 d) manuelle und maschinelle Be- und Verarbeitungsverfahren, Füge- und Umformtechniken an-

zuwenden, 
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 e) elektrische und elektronische Bauteile nach Schalt- und Funktionsplänen zu verbinden und 
eine Funktionsprüfung durchzuführen, 

 f) ein Prüf- und Messprotokoll anzufertigen sowie 
 g) fachbezogene Probleme und deren Lösungen darzustellen sowie seine Vorgehensweise zu be-

gründen; 
2. für den Nachweis nach Nummer 1 sind folgende Tätigkeiten zugrunde zu legen: 

a) Anfertigen und Prüfen eines funktionsfähigen Bauteils sowie 
 b) Anschließen und Prüfen eines elektrischen oder elektronischen Systems; 
3. der Prüfling soll ein Prüfungsprodukt herstellen, das aus mehreren Teilprodukten bestehen kann 

und einem Kundenauftrag entspricht; 
4. mit dem Prüfling soll ein auftragsbezogenes Fachgespräch über das Prüfungsprodukt geführt wer-

den; 
5. die Prüfungszeit beträgt für das Prüfungsprodukt sechs Stunden und für das auftragsbezogene 

Fachgespräch höchstens 15 Minuten. 

(4) Für den Prüfungsbereich Auftragsplanung bestehen folgende Vorgaben: 
1. der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 a) Arbeitsabläufe unter Beachtung der Werkstoffeigenschaften zu planen, 
 b) Arbeitssicherheits-, Umweltschutz- und Gesundheitsschutzbestimmungen zu berücksichtigen, 
 c) die für die Herstellung erforderlichen Bauteile, Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel festzu-

legen und dabei die technischen Regeln und die Werkstoffeigenschaften zu beachten sowie 
 d) informationstechnische, technologische und mathematische Sachverhalte zu bewerten und 

Lösungswege darzustellen; 
2. der Prüfling soll Aufgaben schriftlich bearbeiten, die sich auf den Prüfungsbereich Arbeitsauftrag 

nach Absatz 3 beziehen; 
3. die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 

 

§ 9 Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung in der Fachrichtung Karosserieinstandhaltungs-
technik 

(1) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung erstreckt sich auf 
1. die in der Anlage genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 
2. den Lehrstoff des Berufsschulunterrichts, soweit der Lehrstoff für die Berufsausbildung wesentlich 

ist. 

(2) In Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung waren, nur insoweit einbezogen 
werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

(3) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus folgenden Prüfungsbereichen: 
1. Kundenauftrag, 
2. Karosserieinstandhaltungstechnik sowie 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

(4) Für den Prüfungsbereich Kundenauftrag bestehen folgende Vorgaben: 
1. der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 a) Arbeitsaufträge zu analysieren und Lösungen zu entwickeln, 
 b) Arbeitsabläufe selbständig zu planen und umzusetzen und dabei sowohl wirtschaftliche, tech-

nische, organisatorische, zeitliche und qualitätssichernde Vorgaben zu beachten als auch den 
Umweltschutz zu berücksichtigen, 

 c) Sicherheit und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen, 
d) Material zu disponieren, 
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 e) fahrzeugtechnische Systeme außer Betrieb und in Betrieb zu nehmen, 
f) Bauteile und Baugruppen zu trennen und zu verbinden, 

 g) Instandhaltungsarbeiten an Karosserien und Karosseriebauteilen durchzuführen, 
 h) Informationssysteme zu nutzen und Diagnosesysteme einzusetzen, 
 i) Störungen in Systemen festzustellen, Fehler einzugrenzen und zu beheben, 
 j) Mess- und Prüfprotokolle zu erstellen und zu analysieren sowie 
 k) Kundinnen und Kunden seine Vorgehensweise zu erläutern; 
2. für den Nachweis nach Nummer 1 sind folgende Tätigkeiten zugrunde zu legen: 
 a) Festlegen und Durchführen von Instandhaltungsarbeiten an Karosserien oder Karosseriebau-

teilen einschließlich der Bearbeitung der Oberfläche sowie 
 b) Anschließen von Systemen und Bauteilen nach Schalt- und Funktionsplänen einschließlich 

Prüfen der Funktion und Erstellen einer praxisbezogenen Dokumentation; 
3. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe bearbeiten, die aus mehreren Teilaufgaben bestehen kann und 

einem Kundenauftrag entspricht, und sein Vorgehen dokumentieren; 
4. mit dem Prüfling soll während seiner Arbeitsaufgabe ein situatives Fachgespräch geführt werden, 

das aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann; 
5. die Prüfungszeit beträgt zwölf Stunden; das situative Fachgespräch soll innerhalb dieser Zeit ins-

gesamt höchstens 20 Minuten dauern. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 können auch andere Tätigkeiten zugrunde gelegt werden, wenn sie 
in gleicher Breite und Tiefe den Nachweis nach Satz 1 Nummer 1 ermöglichen. 

(5) Für den Prüfungsbereich Karosserieinstandhaltungstechnik bestehen folgende Vorgaben: 
1. der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 a) einen Karosserieschaden zu kalkulieren, 
 b) die Verwendung von Werk- und Hilfsstoffen zu planen sowie Werkzeuge und Maschinen dem 

jeweiligen Verfahren zuzuordnen, 
 c) Problemanalysen unter Beachtung von technischen Regeln, Vorgaben und zulassungsrechtli-

chen Bestimmungen durchzuführen und Instandhaltungswege aufzuzeigen, 
 d) Funktions-, Schalt- und Vernetzungspläne zu nutzen, 
 e) funktionale Zusammenhänge eines Fahrzeugs und die Fahrzeugkonstruktion darzustellen, 

f) elektrotechnische Funktionen unter Anwendung der Sicherheitsvorschriften darzustellen, 
 g) Berechnungen durchzuführen und 
 h) elektrotechnische Arbeiten an Hochvoltkomponenten unter Anwendung der Sicherheitsvor-

schriften darzustellen; 
2. Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten, wobei er als Hilfsmittel nur praxisübliche 

Dokumente verwenden darf; 
3. die Prüfungszeit beträgt 180 Minuten. 

(6) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde bestehen folgende Vorgaben: 
1. der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftli-

che Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen; 
2. der Prüfling soll die praxisbezogenen Aufgaben schriftlich bearbeiten; 
3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

 

§ 10 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung in der 
Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik 

(1) Die Ergebnisse der Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 
1. Arbeitsauftrag mit 20 Prozent, 
2. Auftragsplanung mit 10 Prozent, 
3. Kundenauftrag mit 40 Prozent, 
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4. Karosserieinstandhaltungstechnik mit 20 Prozent, 
5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen wie folgt bewertet 
worden sind: 
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 
3. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens „ausreichend“, 
4. in mindestens einem weiteren Prüfungsbereich von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und 
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“. 

(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der Prüfungsbereiche „Karosserieinstandhaltungs-
technik“ oder „Wirtschafts- und Sozialkunde“ durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu 
ergänzen, wenn 
1. der Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und 
2. die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung den Aus-

schlag geben kann. 
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Er-
gebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 

 

§ 11 Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung in der Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeug-
bautechnik 

(1) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung erstreckt sich auf 
1. die in der Anlage genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 
2. den Lehrstoff des Berufsschulunterrichts, soweit der Lehrstoff für die Berufsausbildung wesentlich 

ist. 

(2) In Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung waren, nur insoweit einbezogen 
werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

(3) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus den folgenden Prüfungsbereichen: 
1. Kundenauftrag, 
2. Karosserie- und Fahrzeugbautechnik sowie 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

(4) Für den Prüfungsbereich Kundenauftrag bestehen folgende Vorgaben: 
1. der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 a) Arbeitsaufträge zu analysieren und Lösungen zu entwickeln, 
 b) Arbeitsabläufe selbständig zu planen und umzusetzen und dabei sowohl wirtschaftliche, tech-

nische, organisatorische, zeitliche und qualitätssichernde Vorgaben zu beachten als auch den 
Umweltschutz zu berücksichtigen, 

 c) Sicherheit und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen, 
 d) Material zu disponieren, 
 e) fahrzeugtechnische Systeme außer Betrieb und in Betrieb zu nehmen, 
 f) Bauteile und Baugruppen herzustellen und zu montieren, 
 g) Systeme aufzubauen und Funktionsprüfungen durchzuführen, 
 h) Informationssysteme zu nutzen und Diagnosesysteme einzusetzen, 
 i) Störungen in Systemen festzustellen, Fehler einzugrenzen und zu beheben, 
 j) Mess- und Prüfprotokolle zu erstellen und zu analysieren und 
 k) Kundinnen und Kunden seine Vorgehensweise zu erläutern; 
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2. für den Nachweis nach Nummer 1 sind folgende Tätigkeiten zugrunde zu legen: 
 a) Herstellen, Prüfen und Montieren einer Fahrzeugkarosserie oder einer Fahrzeugbaukonstrukti-

on oder Umbauen einer Fahrzeugkarosserie oder einer Fahrzeugbaukonstruktion sowie 
 b) Anschließen von Systemen und Bauteilen nach Schalt- und Funktionsplänen einschließlich 

Prüfen der Funktion und Erstellen einer praxisbezogenen Dokumentation; 
3. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe bearbeiten, die aus mehreren Teilaufgaben bestehen kann und 

einem Kundenauftrag entspricht, und sein Vorgehen dokumentieren; 
4. mit dem Prüfling soll über die Arbeitsaufgabe ein situatives Fachgespräch geführt werden, das aus 

mehreren Gesprächsphasen bestehen kann; 
5. die Prüfungszeit beträgt 14 Stunden; das situative Fachgespräch soll innerhalb dieser Zeit insge-

samt höchstens 20 Minuten dauern. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 können auch andere Tätigkeiten zugrunde gelegt werden, wenn sie 
in gleicher Breite und Tiefe den Nachweis nach Satz 1 Nummer 1 ermöglichen. 

(5) Für den Prüfungsbereich Karosserie- und Fahrzeugbautechnik bestehen folgende Vorgaben: 
1. der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 a) die Verwendung von Werk- und Hilfsstoffen zu planen sowie Werkzeuge und Maschinen dem 

jeweiligen Verfahren zuzuordnen, 
 b) Problemanalysen unter Beachtung von technischen Regeln, Vorgaben und zulassungsrechtli-

chen Bestimmungen durchzuführen und Herstellungswege aufzuzeigen, 
 c) Skizzen anzufertigen, 
 d) Zeichnungen sowie Funktions-, Schalt- und Vernetzungspläne auszuwerten, 
 e) Maßnahmen unter Berücksichtigung betrieblicher Abläufe zu planen, Unterlagen auszuwerten 

und zu ändern, 
 f) funktionale Zusammenhänge eines Fahrzeuges und die Fahrzeugkonstruktion darzustellen, 
 g) elektrotechnische Funktionen unter Anwendung der Sicherheitsvorschriften darzustellen, 
 h) Berechnungen durchzuführen und 
 i) elektrotechnische Arbeiten an Hochvoltkomponenten unter Anwendung der Sicherheitsvor-

schriften darzustellen; 
2. der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten, wobei er als Hilfsmittel nur praxisübliche Do-

kumente verwenden darf; 
3. die Prüfungszeit beträgt 180 Minuten. 

(6) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde bestehen folgende Vorgaben: 
1. der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftli-

che Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen; 
2. der Prüfling soll die praxisbezogenen Aufgaben schriftlich bearbeiten; 
3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

 

§ 12 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung in der 
Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeugbautechnik 

(1) Die Ergebnisse der Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 
1. Arbeitsauftrag mit 20 Prozent, 
2. Auftragsplanung mit 10 Prozent, 
3. Kundenauftrag mit 40 Prozent, 
4. Karosserie- und Fahrzeugbautechnik mit 20 Prozent, 
5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen wie folgt bewertet 
worden sind: 
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1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 
3. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens „ausreichend“, 
4. in mindestens einem weiteren Prüfungsbereich von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und 
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“. 

(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der Prüfungsbereiche „Karosserie- und Fahrzeug-
bautechnik“ oder „Wirtschafts- und Sozialkunde“ durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten 
zu ergänzen, wenn 
1. der Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und 
2. die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Aus-

schlag geben kann. 
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Er-
gebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 

 

§ 13 Fortsetzung der Berufsausbildung 

Die erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Kraftfahrzeugservicemechaniker und zur Kraft-
fahrzeugservicemechanikerin kann im Ausbildungsberuf Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker und 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin ab dem dritten Ausbildungsjahr nach dieser Verordnung 
fortgesetzt werden. 

 

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufs-
ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker und zur Karosserie- und Fahrzeugbaumecha-
nikerin vom 25. Juli 2008 (BGBI. I S. 1523) außer Kraft. 


